
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

§ 9 BekfAusbVO
 BekfAusbVO - Bekleidungsfertiger-Ausbildungsordnung

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 08.09.2017

1. 1.Materialbedarfsberechnung,

2. 2.einfache Kalkulation.

1. (2)Die Verwendung von Rechenbehelfen, Formeln, Tabellen und Richtlinien ist zulässig.

2. (3)Die Aufgaben sind so zu stellen, daß sie in der Regel in 40 Minuten durchgeführt werden können. Die Prüfung

ist nach 60 Minuten zu beenden.
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